
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§1 Geltung der Bedingungen  
 
l. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten 
somit auch für alte künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen 
als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf 
seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die 
Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.  
 
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.  
 
§2 Angebot und Vertragsschluss  
 
l. Unsere Angebote sind frei bleibend und unverbindlich. 
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden.  
 
2. Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche 
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, 
die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.  
 
§3 Preise und Zahlungsbedingungen  
 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise „ab Werk".  
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, 
insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf 
Verlangen nachweisen.  
 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
 
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher 
Vereinbarung.  
 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.  
 
Zahlungen des Käufers werden immer zunächst auf dessen älteste 
Schulden angerechnet. Dies gilt auch im Falle einer anders lautenden 
Bestimmung des Käufers. Wir werden den Käufer über die Art der 
Verrechnung informieren.  
 
5. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag 
verfügen können. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln 
behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt nur 
zahlungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des 
Käufers und sind sofort fällig.  
 
6. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, 
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, 
diesen geltend zu machen. Der Käufer ist jedoch berechtigt, uns 
nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  
 
7. Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des 
Käufers in Frage stellen, insbesondere dieser einen Scheck nicht 
einlöst oder seine Zahlungen einstellt, sind wir berechtigt, die gesamte 
Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen 
haben. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.  
 
8. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. Er ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  
 
§4 Lieferzeit  
 
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung 
aller technischen Fragen voraus.  
 
2. Ist ein Liefertermin bestimmt, so kann der Käufer die Lieferung nicht 
vor dieser Zeit verlangen, wir aber die Lieferung vorher bewirken.  
 
3. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in 
Lieferverzug, so ist die Schadensersatzhaftung im Falle gewöhnlicher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
 
4. Setzt uns der Käufer, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, 
eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in 
Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Käufer nur zu, wenn 
der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte; im übrigen 
ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens 
begrenzt.  
 
5. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus.  
 
6. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 
Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder un-
möglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 
behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren 
Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten -, haben wir auch 
bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 

zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten.  
 
Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtig, hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die 
Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann der 
Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die 
genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den 
Käufer unverzüglich benachrichtigen.  
 
Sollten wir durch von uns nicht verschuldete Umstände von einem 
oder mehreren unserer Vorlieferanten nicht beliefert werden, so sind 
der Käufer und wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  
 
7. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden 
Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug 
gerät.  
 
§5 Versand und Gefahrübergang  
 
l. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Lieferung „ab Werk“ vereinbart.  
 
2. Versand und Verpackung erfolgen nach bestem Ermessen. Als 
Nachweis einwandfreier Verpackung gilt die unbeanstandete 
Übernahme der Ware durch den Spediteur oder Frachtführer. 
Versandweg und Beförderung sind unserer Wahl unter Ausschluss 
jeder Haftung überlassen.  
 
3. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. Falls der Versand 
ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit der 
Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.  
 
4. Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Käufer.  
 
§6 Gewährleistung  
 
1. Wir gewährleisten, dass die Produkte frei von Fabrikations- und 
Materialmängeln sind.  
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch 
für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.  
 
Gebrauchsgeräte werden grundsätzlich unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung geliefert, es sei denn, dass unsererseits im Einzelfall 
ausdrücklich eine Gewährleistung übernommen wird.  
 
2. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.  
 
3. Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, 
Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt 
oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.  
 
4. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
 
5. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur 
Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir 
verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als den Erfüllungsort 
verbracht wurde.  
 
6. Sind wir zur Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder 
nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über 
angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten 
haben, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner 
Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende 
Minderung des Kaufpreises zu verlangen.  
 
7. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende 
Ansprüche des Käufers - gleich aus welchen Rechtsgründen – 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir 
nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Bestellers.  
 
8. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, doch 
ist die Ersatzpflicht auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Sie gilt 
ferner dann nicht, wenn eine das Folgeschadenrisiko erfassende 
Eigenschaftszusicherung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB vorlag und 
der eingetretene Schaden auf ihrem Fehlen beruhte.  
 
9. Über den Rahmen der in Ziff. 7 und Ziff. 8 vorgesehenen Haftung 
ist unsere Ersatzpflicht, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  
 
10. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem 
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.  
 
§7 Haftungsbeschränkung  
 
Schadensersatzansprüche gegen uns aus Unmöglichkeit der 
Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung 
wegen Verschuldens unserer Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen 
sind ausgeschlossen.  
 
Gleiches gilt für die Haftung für unser eigenes Verschulden sowie für 
Verschulden unserer leitenden Angestellten und gesetzlichen 
Vertreter, soweit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässiges Handeln 

vorliegt. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen.  
 
Der Käufer hat in den oben genannten Fällen unter Ausschluss aller 
anderen Ansprüche - auch solcher aus § 6 - ein Rücktrittsrecht.  
 
Die Verjährung der Ansprüche zwischen uns und dem Käufer richtet 
sich nach § 6 Nr. l Abs. 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
soweit nicht Ansprüche aus der Produzentenhaftung gemäß §§ 823 ff. 
BGB oder Produkthaftungsgesetz in Rede stehen.  
 
§8 Eigentumsvorbehaltssicherung  
 
l. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund 
gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden uns die 
folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer 
Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig 
um mehr als 20 % übersteigt.  
 
2. Die Ware bleibt unser Eigentum, Verarbeitung oder Umbildung 
erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. 
Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt 
vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen 
Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der 
Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware an der uns 
(Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet.  
 
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht 
in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt 
versicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen 
den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für 
unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. Ist dies aber der Fall, können wir verlangen, dass der 
Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu 
gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.  
 
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf 
unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.  
 
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere 
Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der 
Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns 
liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein 
Rücktritt vom Vertrag.  
 
§9 Konstruktionsänderungen  
 
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen 
vorzunehmen, soweit dadurch keine Verschlechterung der Funktion 
oder Leistung der Kaufsache eintritt. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, 
derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten 
vorzunehmen.  
 
§ 10 Rücknahme und Entsorgung  
 
Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach 
Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den landesspezifischen 
gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Der Kunde stellt uns von den Verpflichtungen nach § 10 Abs.2 
ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im 
Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. 
Der Kunde hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte  Ware 
weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach 
Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den landesspezifischen 
gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den 
Fall der erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung 
aufzuerlegen. 
Unterlässt es der Kunde, Dritte, an die er die gelieferte Ware 
weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur 
Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Kunde verpflichtet, die 
gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten 
zurückzunehmen und nach den landesspezifischen gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
§ 11 Angebotsunterlagen  
 
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als „vertraulich" 
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  
 
§12 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, 
Teilnichtigkeit  
 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.  
 
2. Soweit der Käufer Vollkaufmann i.S. des Handelsgesetzbuches, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen 
Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten.  
 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anders ergibt, ist 
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  
 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.  
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